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Informationen 

Überblick über gebräuchliche 
Versicherungen 

Grundlagen 

Wenn Sie sich zur Selbständigkeit entschlossen haben, ist es nun 
an der Zeit, sich über notwendige und sinnvolle Versicherungen zu 
informieren. Auch für die von Ihnen eingestellten Mitarbeitenden 
müssen u.U. verschiedene Versicherungen abgeschlossen werden. 
Die folgende Übersicht gibt Ihnen Auskunft: 

 

Vorsorge für das 
Alter 

AHV und Pensionskasse Obligatorisch, um die Beitragszahlungen 
müssen sich die Versicherten nicht kümmern

Lohnersatz bei 
Stellenverlust 

Arbeitslosenversicherung Obligatorisch 

Obligatorische 
Unfallversicherung 
(XY Versicherung) 

Obligatorisch, Heilungskosten, Taggeld und 
Invalidenrente bis max. 90% (inkl. Rente IV 
und PK). 

Unfallversicherung in 
Ergänzung zum UVG 
(XY Versicherung) 

Freiwillig, sFr. 97’200.- überst. Gehalt, 
Heilungskosten, Sonderrisiken 

Todesfall-Risikoversicherung  
(XY Versicherung) 

Freiwillig; sehr günstige Prämien 

Unfall 

Invaliditätskapital                      
(XY Versicherung) 

Freiwillig; sehr günstige Prämien 

Krankheit:                    
Behandlungskosten 

Krankenversicherung                
(YX Krankenkasse) 

Obligatorisch, jede Person mit Wohnsitz in 
der Schweiz ist verpflichtet, sich bei einer 
Krankenkasse für die Grundversicherung 
anzumelden. 

Krankheit: 
Lohnfortzahlung 

Krankentaggeldversicherung 
(YX) 

Obligatorisch; Lohnfortzahlung während 730 
Tagen abzüglich der auf die Dauer der 
Salärfortzahlung abgestimmten Wartefrist. 

Krankheit: Invalidität Privater Versicherer Muss privat abgedeckt werden – nach der 
Lohnfortzahlung der 
Krankentaggeldversicherung bestehen nur 
noch Leistungen der IV und Pensionskasse.    

Tod des Versorgers: 
Geld für die Witwe 

Privater Versicherer Besonders, wenn Hypotheken fürs 
Eigenheim bestehen, hat die Witwe meist 
Geldprobleme. Darum ist bei Aufnahme einer 
Hypothek der Abschluss dieser Versicherung 
obligatorisch. 

Schaden gegenüber Privat-  Freiwillig, aber nötig. Meist in Verbindung mit 
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Dritten Haftpflichtversicherung 
 

der Hausratsversicherung 

Gefahrenobjekt Auto Autohaftpflicht und  
Kaskoversicherung 

Autohaftpflichtversicherung ist obligatorisch; 
Kaskoversicherung freiwillig. Für XY- 
Mitarbeiter besteht für Dienstfahrten eine 
Vollkaskoversicherung auf dem Privatauto 
mit einem Selbstbehalt. 

Schutz für die 
Siebensachen 

Hausratsversicherung Nicht obligatorisch, aber empfehlenswert. 
Vor allem dann nötig, wenn teure 
Gegenstände vorhanden sind. 

Rechthaben kann 
teuer werden 

Rechtsschutz:  
Privatrechtsschutz /  
Autorechtsschutz 

Freiwillig; leistet nützliche Dienste. 
Der Weg durch Gerichtsinstanzen ist oft 
kostspielig – auch wegen der teuren 
Anwälte. 

Das brauchen  
Hausbesitzer 

Glas- Gebäudewasser- und 
Feuerversicherung 

Besitzer von Einfamilienhäusern brauchen 
eine erweiterte Deckung in der 
Hausratsversicherung. Feuerversicherung ist 
meist obligatorisch und deckt unter anderem 
Schäden infolge Feuers und Schäden nach 
Elementarereignissen – aber keine Was-
serschäden -> Gebäudewasserversicherung.
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